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Fünfter Abschnitt 
Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung

§ 20
(aufgehoben)

§21

Strafaussetzung s. §§ 33 ff. (bei §§ 23 ff. StGB West)

(1) Bei der Verurteilung zu einer bestimmten Ju
gendstrafe von nicht mehr als einem Jahr kann der 
Richter die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung 
aussetzen, wenn zu erwarten ist, daß der Jugend
liche sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen 
lassen und auch ohne die Einwirkung des Stravoll- 
zugs unter der erzieherischen Einwirkung in der Be
währungszeit künftig einen rechtschaffenen Lebens
wandel führen wird. Dabei sind namentlich die Persön
lichkeit des Jugendlichen, sein Vorleben, die Um
stände seiner Tat, sein Verhalten nach der Tat, seine 
Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksich
tigen, die von der Aussetzung für ihn zu erwarten 
sind.

(2) Der Richter kann unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 auch die Vollstreckung einer höheren 
bestimmten Jugendstrafe, die zwei Jahre nicht über
steigt, zur Bewährung aussetzen, wenn besondere Um
stände in der Tat und in der Persönlichkeit des Ju
gendlichen vorliegen.

(3) Die Strafaussetzung kann nicht auf einen Teil 
der Jugendstrafe beschränkt werden. Sie wird durch 
eine Anrechnung von Untersuchungshaft oder einer 
anderen Freiheitsentziehung nicht ausgeschlossen.

(1) Der Richter bestimmt die Dauer der Bewäh
rungszeit. Sie darf drei Jahre nicht überschreiten und 
zwei Jahre nicht unterschreiten.

(2) Die Bewährungszeit beginnt mit der Rechtskraft 
der Entscheidung über die Aussetzung der Jugend
strafe. Sie kann nachträglich bis auf ein Jahr verkürzt 
oder vor ihrem Ablauf bis auf vier Jahre verlängert 
werden. In den Fällen des § 21 Abs. 2 darf die Be
währungszeit jedoch nur bis auf zwei Jahre verkürzt 
werden.

(3) Während der Bewährungszeit ruht die Verjäh
rung der Vollstreckung der Jugendstrafe.

§22

Bewährungszeit

§23

Bewährungsauflagen

§72

Verurteilung auf Bewährung
(1) Der Richter soll für die Dauer der Bewährungs

zeit die Lebensführung des Jugendlichen durch Auf
lagen beeinflussen, die eine umfassende erzieherische

(1) Die Verurteilung auf Bewährung kann bei Ju
gendlichen im Interesse ihrer persönlichen Entwick
lung mit der Auflage verbunden werden, an Weiter-


